
 

Auszug aus dem Beschlussprotokoll 
60. Ratssitzung vom 28. August 2019
 
 
 

1583. 2019/296 

Interpellation von Susanne Brunner (SVP) und Stephan Iten (SVP) vom 26.06.2019: 

Besetzung des Pfingstweidparks durch Protestierende gegen die Asylgesetzrevi-

sion, rechtliche Grundlagen und Kriterien für den Entscheid der Duldung der  

Besetzung, für die Auflösung von illegalen Partys und für das Eingreifen bei 

Lärmklagen sowie Kriterien hinsichtlich der Abgabe von Nahrungsmitteln im  

Rahmen von legalen und illegalen Anlässen 

  

Die Interpellation wurde gemäss Beschluss des Büros vom 3. Juli 2019 zurückgewie-

sen. Susanne Brunner (SVP) beantragt gemäss Art. 85 Abs. 4 GeschO GR die Zulas-

sung der Interpellation. 

 

Der Rat lehnt den Antrag von Susanne Brunner (SVP) mit 35 gegen 77 Stimmen (bei  

0 Enthaltungen) ab. 

 

 

Damit ist beschlossen: 

 

Die Interpellation GR Nr. 2019/296 wird zurückgewiesen. 

 

Mitteilung an den Stadtrat und amtliche Publikation am 4. September 2019 gemäss  

Art. 14 der Gemeindeordnung 
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